
D
as Urteil des Journalis-
ten Jürgen Gottschlich
über die Rolle des kai-
serlichen Deutschlands
beim Völkermord an
den schätzungsweise 1,5

Millionen christlichen Armeniern fällt ein-
deutig aus: Das Reich hat den Genozid im
Osmanischen Reich während des Ersten
Weltkrieges nicht nur geduldet, tot ge-
schwiegen, mitunter sogar damit sympa-
thisiert, sondern teilweise mit geplant und
bei der Durchführung geholfen. Politiker
wie Reichskanzler Theobald von Beth-
mann Hollweg, Diplomaten wie Hans
Freiherr von Wangenheim sowie Generäle
und Obristen machten sich der „Beihilfe
zum Völkermord an der armenischen Min-
derheit“ schuldig. So lautet das Fazit des
gut dokumentierten und glänzend ge-
schriebenen Buchs von Gottschlich.
Der ehemalige Türkei-Korrespondent der
„taz“ beschreibt die deutsche Rolle als eine
logische Folge der seit den 1880er Jahren
betriebenen Orientpolitik des Kaiserreichs.
Den im Osmanischen Reich lebenden
christlichen Armeniern dachte Berlin stets
nur eine untergeordnete Rolle, wenn nicht
gar eine Opferrolle zu: „Indem wir des
deutschen Volkes Macht vertreten (...), ent-
scheidet für uns die Tatsache, dass der un-
geschwächte Bestand des Deutschtums in
der Welt ungleich wichtiger ist, als die ge-
samte armenische Frage.“ Das sagte nicht
etwa ein von imperialistischem Groß-
mannstreben verblendeter deutscher Au-
ßenpolitiker, sondern der protestantische
Pfarrer und liberale Politiker Friedrich
Naumann. Es war beileibe keine Einzel-
stimme.

Zwangsumsiedlung Auf deutsches Drän-
gen proklamierte der osmanische Sultan
Mehmed V. bei Kriegsausbruch den Dschi-
had, den „Heiligen Krieg“, gegen die Un-
gläubigen. Zugleich veranlasste er auf
„Empfehlung“ deutscher Militärberater die
„Umsiedlung“ der Armenier, die man zum
Risikofaktor erklärt hatte. Sie galten als
Spione und Aufständische im Dienste
Russlands. Deshalb wurden aus ihrer Hei-
mat im Nordosten der Türkei an der russi-
schen Front in die syrische Wüste zwangs-
umgesiedelt.
Den deutschen Militärangehörigen und
Diplomaten vor Ort war klar, dass diese
Aktion letztlich darauf abzielte, die Chris-
ten im Osmanischen Reich auszulöschen.
Jürgen Gottschlich kommt zu dem Schluss,
der deutsche Botschafter Wangenheim ha-
be nur pro forma gegen die Vertreibung
der Armenier protestiert. Hätte der Bot-
schafter gewollt, zeigte sich der damalige
amerikanische Botschafter in Konstantino-
pel, Henry Morgenthau, überzeugt, hätten
die Armenier gerettet werden können. Der
Amerikaner wusste genau um den großen
Einfluss der Deutschen, schließlich bezahl-
ten sie alle Rechnungen ihres klammen
Verbündeten am Bosporus.

Interessen Berlins Im Frühling 1915 be-
richtete Wangenheim an Reichskanzler
Bethmann Hollweg, der türkische Innen-
minister Talaat Bey habe offen erklärt, dass
die Hohe Pforte den Weltkrieg nutzen will,
um mit ihren inneren Feinden – den ein-
heimischen Christen – gründlich aufzuräu-
men, ohne dabei durch diplomatische In-
tervention des Auslands gestört zu werden;
das sei auch im Interesse der mit den Tür-
ken verbündeten Deutschen. Später be-
schrieb der Botschafter die Ereignisse als
„eine systematische Niedermetzelung“, die
die türkische „Regierung nicht nur duldete,
sondern offensichtlich förderte“. Doch der
deutsche Kanzler hatte klare Prioritäten:
„Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum
Ende des Krieges an unserer Seite zu hal-
ten, gleichgültig, ob darüber Armenier zu
Grunde gehen oder nicht.“

Als Wangenheims Nachfolger, Botschafter
Paul Graf Wolff Metternich, mögliche
Sanktionen gegen den Bündnispartner ins
Gespräch brachte, um die Vernichtung der
Christen zu stoppen, wurde er auf Inter-
vention des deutschen Generalstabs abbe-
rufen. „Die Armenier werden – aus Anlaß
ihrer Verschwörung mit den Russen! – jetzt
mehr oder weniger ausgerottet. Das ist
hart, aber nützlich. Botschafter kann leider,
sehr zum Nachteil unserer Politik, das La-
mentieren darüber nicht lassen“, notierte
Marineattaché Hans Humann im Juni
1915. Humann, „die Graue Eminenz“ in
der Türkei, war der Sohn von Carl Hu-
mann, dem Entdecker des Pergamonaltars,
und persönlicher Freund des türkischen
Kriegsministers Enver Pascha.
Einige der in die Türkei abkommandierten
deutschen Offiziere führten gar militäri-
sche Operationen gegen die Armenier an

und befahlen deren Deportationen. Gott-
schlich zitiert aus den Briefen des Majors
Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg
an seinen Vater: Die Armenier würden
„dem freundlichen Angebot der Regierung,
sie anderweitig anzusiedeln, nur mangel-
haftes Verständnis entgegenbringen“. Der
Major befehligte eine „sehr schneidige“ In-

fanterie, um „diese Halbwilden“, zu töten.
Der erste Schritt des Genozids hatte darin
bestanden, die wehrfähigen Männer einzu-
berufen und zu liquidieren. Über die De-
tails der „Umsiedlungen“ vor Ort berichte-
te der deutsche Konsul in Aleppo, Walter
Rößler, in mehr als 200 Telegrammen und
Depeschen an die Botschaft in Konstanti-

nopel und an das Auswärtige Amt in Ber-
lin. Die Argumentation der Türken, die
Deportationen seien wegen der unsicheren
militärischen Lage notwendig, vermochte
Rößler nicht zu überzeugen. In einem Be-
richt vom 27. Juli 1915 nach Berlin schrieb
er: „Ist die Anwesenheit von Frauen und
Kindern (...) gefährlich, da doch die Män-
ner so gut wie alle eingezogen sind?“

Koordinierte Vernichtung Über das Leben
und Wirken des engagierten Diplomaten hat
Kai Seyffarth eine empfehlenswerte Studie
vorgelegt. Er beschreibt das kleine internatio-
nale Netzwerk zur Rettung der Armenier in
Aleppo, zu denen auch Rößler gehörte. Als
einer der wichtigsten Augenzeugen des Völ-
kermords berichtete er über das ganze Aus-
maß des koordinierten Vernichtungspro-
gramms und die erzwungenen Fußmärsche
der Armenier aus ihren Siedlungsgebieten in
Anatolien durch die Wüste nach Süden. Im
Frühjahr 1915 geriet Rößler jedoch selbst in
Misskredit, als er in der britischen Presse als
Anstifter der Massaker an den Armeniern in
Aleppo gebrandmarkt wurde. Das Auswärti-
ge Amt protestierte damals vehement gegen
diese „Behauptungen“ und die „Verleum-
dung“ des verdienten Beamten. Zu Gunsten
Rößlers äußerte sich auch der unumstrittene
Freund der Armenier, Pastor Johannes Lepsi-
us, der sich schon früh gegen den Völker-
mord engagiert hatte.
Kai Seyffarths großes Verdienst besteht da-
rin, die Befürchtungen darzulegen, die sich
Berlin schon 1915 machte, um nach dem
Krieg nicht als Initiator der Vernichtung
der christlichen Armenier zu gelten und für
die Verbrechen verantwortlich gemacht zu
werden. In der Weimarer Republik versuch-
te man, sich von den Kriegsverbrechen in
der Türkei zu distanzieren. So wurden die
diplomatischen Akten „Deutschland und
Armenien“ selektiv veröffentlicht. Um je-
den Zweifel im Keim zu ersticken, bestellte
das Auswärtige Amt auf Empfehlung Röß-
lers ausgerechnet Johannes Lepsius zum
Herausgeber der Dokumente.

Intervention des Vatikans Eine bahnbre-
chende Entdeckung präsentiert der Histori-
ker Michael Hesemann in seinem neuen
Buch über den Völkermord an den Arme-
niern. Im Geheimarchiv des Vatikans stieß
er auf zahlreiche Dokumente, die die Ab-
läufe verdeutlichen und die offizielle türki-
sche Leugnung des Genozids einmal mehr
widerlegen. Auf Grund der Berichte seines
Nuntius wandte sich Papst Benedikt XV. im
September 1915 mit der Bitte an Sultan
Mehmet V. in Konstantinopel, die Verfol-
gung der Armenier zu beenden. Auch der
Kölner Erzbischof, Kardinal Felix von Hart-
mann, hatte bereits 1915 aus „Sorge um
die Ehre des deutschen Namens“ Kanzler
Bethmann Hollweg aufgefordert, sich für
eine Beendigung der grausamen Christen-
verfolgung im Osmanischen Reich einzu-
setzen. Von der Türkei aus ließ auch der
Kapuziner Norbert Hofer den Vatikan über
das Ziel der Deportationen nicht im Un-
klaren: Ihre Absicht sei es, „alle christli-
chen Elemente im Land ungestraft vernich-
ten zu können“. Unter den Deportationen
mussten nicht nur die Armenier, sondern
auch syrische und griechischen Christen
leiden. Aschot Manutscharjan T
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Die Mitschuld
GESCHICHTE Das Deutsche Reich war in den Völkermord
an den Armeniern vor 100 Jahren tief verstrickt

Novelle zum
Kulturgutschutz
angekündigt
KULTUR Das Kulturgutschutzgesetz soll no-
velliert werden. Die Bundesbeauftragte für
Kultur und Medien, Staatsministerin Mo-
nika Grütters (CDU), kündigte in der ver-
gangenen Woche in Berlin an, noch vor
der parlamentarischen Sommerpause ei-
nen entsprechenden Gesetzentwurf vorzu-
legen. Mit dem neuen Gesetz, das in der
ersten Jahreshälfte 2016 in Kraft treten soll,
sollen Kulturgüter besser vor Zerstörung,
Diebstahl und illegalem Handel geschützt
werden. „Das Kulturerbe der Menschheit
ist heute in Folge bewaffneter Konflikte
und Krisen mehr denn je bedroht – nicht
nur in Syrien und im Irak, sondern in vie-
len Ländern der Welt. Oft handelt es sich
um organisierte Kriminalität, die hinter
Raubgrabungen und dem illegalen Handel
mit Kulturgut steckt“, erklärte Grütters
zum Auftakt der mündlichen Anhörung in
ihrem Haus zur Novellierung des Gesetzes.
Eingeleitet worden war das Gesetzgebungs-
verfahren im Juli 2014 mit dem schriftli-
chen Anhörungsverfahren, in dem mehr
als 40 Verbände, Institutionen und Exper-
ten für eine Vielzahl von Änderungen im
Kulturschutz gestimmt hatten.
Mit der Gesetzesnovelle sollen die bisher
bestehenden Gesetze im Bereich des Kul-
turgutschutzes zusammengeführt werden.
Auch die EU-Rückgaberichtlinie vom Mai
2014 soll umgesetzt werden. Zudem soll
die Umsetzung der Unesco-Konvention
von 1970 verbessert und dass deutsche
Recht an internationale Standards ange-

passt werden.
Die Umsetzung
der Unesco-Kon-
vention habe zu
„laxen Einfuhrre-
gelungen“, ge-
führt, monierte
Grütters. „Ent-
scheidend sind
hier strikte Ein-
und Ausfuhrrege-
lungen sowie
eindeutige Sorg-
faltspflichten

beim Erwerb von Kulturgut. Klare Angaben
zur Herkunft und Provenienz eines Objek-
tes beim An- und Verkauf sind das A und
O“, betonte die Staatsministerin. Dadurch
könne der Kunsthandelsstandort Deutsch-
land seine Reputation langfristig stärken.
Grütters kündigte zudem an, die Ausfuhr-
und Schutzbestimmungen ausländischer
Staaten und andere wichtige Informatio-
nen zum Kultugutschutz auf dem gemein-
samen Internetportal von Bund und Län-
dern „www.kulturgutschutz-deutsch-
land.de“ veröffentlichen zu lassen.
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz (SPK), Hermann Parzinger, be-
grüßte die angekündigte Gesetzesnovelle
und die deutsch-irakische Initiative für ei-
ne UN-Resolution gegen die Zerstörung
des Kulturerbes im Irak. Die SPK kooperie-
re bereits mit den Kulturbehörden vor Ort.
„So unterstützen wir ganz konkrete Schrit-
te zur Sicherung und Restaurierung von
Museumsobjekten und bilden irakische
Fachleute für die Zeit des Wiederaufbaus
aus“, sagte Parzinger.
Auch der Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates, Olaf Zimmermann, begrüßte
das angekündigte neue Kulturschutzgesetz.
Er regte an, über ein zeitlich begrenztes
Asyl für bedrohtes syrisches und irakisches
Kulturgut nachzudenken. „Gerade syri-
sches und irakisches Kulturgut ist akut
durch Zerstörungen durch den sogenann-
ten Islamischen Staat bedroht“, sagte Zim-
mermann. aw T
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Keine absolute Wahrheit
MENSCHENRECHTE Urteil im Völkermord-Streit

Darf in einer Demokratie der Staat histori-
sche „Wahrheiten“ dekretieren und diese
mit Hilfe des Strafrechts durchsetzen?
Nein, sagt der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) in Straßburg – je-
denfalls bislang. Ein bei den Europarats-
richtern anhängiger Fall beleuchtet diese
brisante Grundsatzfrage, die im aufgewühl-
ten „Völkermord“-Streit um die Massaker
an den Armeniern im Osmanischen Reich
während des Ersten Weltkriegs kaum be-
achtet wird, gleichwohl aber im Hinter-
grund schwelt.
Lange Zeit war es in der Türkei verboten,
die Massentötungen von Armeniern und
deren Vertreibung als „Genozid“ zu be-
zeichnen. Wer es dennoch tat, wurde vor
Gericht gestellt – ein Verstoß gegen die
Meinungsfreiheit. Inzwischen kann dieses
Thema am Bosporus frei diskutiert werden.
Umgekehrt werden aber in einigen euro-
päischen Staaten – etwa in der Schweiz, in
der Slowakei, in Griechenland und in Spa-
nien – jene strafrechtlich belangt, die es
ablehnen, die Armenierverfolgung als
„Völkermord“ einzuordnen.

Klage gegen Schweiz Der türkische Poli-
tiker Dogu Perincek hatte bei öffentlichen
Reden in der Schweiz die Massaker an Ar-
meniern nicht bestritten, deren Klassifizie-

rung als „Genozid“ aber als „internationale
Lüge“ abgekanzelt. Perincek wurde von der
eidgenössischen Justiz im März 2007 eine
Geldstrafe auferlegt, gegen die er in Straß-
burg erfolgreich klagte.
Der Menschenrechtsgerichtshof brand-
markte Perinceks Verurteilung als Verlet-
zung der Meinungsfreiheit. Geschichts-
schreibung sei grundsätzlich „umstritten
und diskutabel“ und eigne sich nicht für
„objektive und absolute Wahrheiten“. Die
freie Debatte auch über „sensible Fragen“
unterscheide eine „demokratische, toleran-
te und pluralistische Gesellschaft von ei-
nem totalitären und diktatorischen Re-
gime“, befanden die Richter. Wenn aber
ein Staat das Vorgehen gegen die Armenier
als „Völkermord“ bewerte, so müsse dies
nicht einhergehen mit der strafrechtlichen
Verfolgung von Bürgern, die sich gegen
diese offizielle Sichtweise stellen. Man
müsse aufpassen, dass Sanktionen wie in
der Schweiz nicht in Zensur münden.
Gegen dieses Urteil legte Bern Berufung
vor der Großen Kammer als zweiter In-
stanz in Straßburg ein, ein Termin für de-
ren Entscheidung steht noch aus. Im Kern
wird es erneut um die Frage gehen, ob die
„Wahrheit“ staatlich verordnet werden
darf. Ist es so, dann steht die Meinungsfrei-
heit auf dem Spiel. Karl Otto Sattler T

»Das war ein Völkermord«
ARMENIEN Bundestag bezeichnet Massaker erstmals als Genozid. Lammert spricht von selbstkritischem Bekenntnis zur Wahrheit

Für die Armenier ist es seit langem ein Da-
tum mit großer Symbolkraft: Jedes Jahr am
24. April gedenken sie der Deportationen
und der Massaker, denen 1915/1916 schät-
zungsweise 1,5 Millionen Armenier zum
Opfer fielen. Der diesjährige 100. Jahrestag
des Ereignisses wird auch in Deutschland
in Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal be-
zeichneten das Ereignis Parlamentarier al-
ler Fraktionen als Genozid: „Das, was mit-
ten im Ersten Weltkrieg im Osmanischen
Reich stattgefunden hat, unter den Augen
der Weltöffentlichkeit, war ein Völker-
mord“, sagte Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) unmissverständlich zum
Auftakt der Debatte am vergangenen Frei-
tag (Die Rede Lammerts im Wortlaut:
http://www.bundestag.de/bundestag/praesi
dium/reden/2015/003/371240).
Im Vorfeld war heftig darüber gestritten
worden, ob die Massaker, wie unter Histo-
rikern unumstritten, als Völkermord be-
zeichnet werden sollten. Oder ob es, aus

diplomatischer Rücksicht auf die Türkei im
Sinne des Versöhnungsprozesses ratsamer
wäre, auf den Begriff zu verzichten. Lam-
mert sagte dazu: „Geschichte erzwingt jen-
seits der historischen Fakten eine Deutung,
sie ist damit zwangsläufig politisch. Diesen
Streit mag man beklagen, aber er ist unver-
meidlich – und er gehört
auch ins Parlament.“ Dort
war er auch ausgetragen
worden. Um den am ver-
gangenen Freitag diskutier-
ten Antrag der Koalitions-
fraktionen (18/4684) hatte
es ein langes Tauziehen ge-
geben. Nachdem das Wort
„Völkermord“ anfangs
nicht im Antrag vorgesehen
war, heißt es jetzt darin,
dass „das Schicksal der Ar-
menier beispielhaft für die
Geschichte der Massenver-
nichtungen, der ethnischen Säuberungen,
der Vertreibungen, ja der Völkermorde des
20. Jahrhunderts stehe“.
Den Begriff Völkermord hatte am Vor-
abend auch, wie bereits erwartet worden
war, Bundespräsident Joachim Gauck in ei-
ner vielbeachteten Rede benutzt. Dabei
hatte er ebenfalls die Mitverantwortung
Deutschlands thematisiert. Ein Aspekt, auf

den auch Lammert mit Nachdruck einging:
„Diese Mitschuld einzuräumen, ist Voraus-
setzung unserer Glaubwürdigkeit gegen-
über Armenien wie der Türkei“, sagte der
Bundestagspräsident.
Der SPD-Abgeordnete Gernot Erler betonte
ebenfalls die deutsche Mitverantwortung

für das Geschehen. Das rei-
che aber nicht aus. Viel-
mehr müsse der Versöh-
nungsprozess zwischen der
Türkei und Armenien un-
terstützt werden: „In
Deutschland stehen wir in
der Pflicht, unsere Bezie-
hungen zu beiden Ländern
zu nutzen, um bei der Su-
che nach solchen Auswegen
zu helfen,“ sagte Erler.
In vielen Punkten bestand
bei den Parlamentariern Ei-
nigkeit: die Aussöhnung

zwischen beiden Ländern müsse weiter in-
tensiviert und unterstützt werden. Dies be-
dürfe einer schmerzhaften Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit. Dennoch ging
der Opposition der Antrag der Regierung
dabei nicht weit genug. Ulla Jelpke (Die
Linke), deren Fraktion einen eigenen An-
trag (18/4335) einbrachte, erklärte, dass es
sich bei den Verbrechen an den Armeniern

um einen „vorsätzlich geplanten Völker-
mord“ gehandelt habe. Sie sprach davon,
dass es von deutscher Seite „eine verbre-
cherische Komplizenschaft“ und eine „Bei-
hilfe zum Völkermord“ gegeben habe, für
die der Bundestag um Verzeihung bitten
müsse.
Cem Özdemir kritisierte für die Grünen,
die ebenfalls einen eigenen Antrag ein-
brachten(18/4687), dass die Bundesregie-
rung mit ihrer bisherigen Haltung diejeni-
gen unterstützt habe, die den Völkermord
leugneten. Er hob hervor, dass im Bundes-
tag eine „neue Seite“ aufgeschlagen wor-
den sei. Das „Verdrängen und Vertuschen“
sei an diesem Tag beendet worden. Gleich-
zeitig warnte Özdemir, der selbst türkische
Wurzeln hat, vor möglicher Überheblich-
keit gegenüber der Türkei: „Es geht nicht
darum, dass wir mit erhobenem Zeigefin-
ger sprechen, sondern wir sprechen als
Freunde zu Freunden.“
Zuvor hatte auch Lammert gewarnt: „Wir
Deutsche haben niemanden über den Um-
gang mit seiner Vergangenheit zu belehren.
Aber wir können durch unsere eigenen Er-
fahrungen andere ermutigen, sich ihrer Ge-
schichte zu stellen, auch wenn das
schmerzt. Das selbstkritische Bekenntnis
zur Wahrheit ist Voraussetzung für Versöh-
nung.“ Annette Sach T
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Bundestagspräsident


